Fall 4

Die Abiturienten A und B schließen am 12.4.2010 in Köln einen Kaufvertrag über ein Golfschläger-Set, von dem A mehrere hat, ab. B sagt dem A, dass er demnächst wegen seines Studiums nach Bremen zieht und schlägt vor, dass A ihm das Golfschläger-Set über den gemeinsamen Freund C, der oft zwischen Köln und Bremen pendelt, schicken soll. A ist einverstanden. Er übergibt am 18.4.2010 dem C das Golfschläger-Set. Dieser ist jedoch an dem Tag wegen einer Beziehungskrise besonders abgelenkt und verursacht fahrlässig einen Unfall, bei dem das Golfschläger-Set zerstört wird.

Hat B gegen A einen Anspruch?

